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Commercielle Beilage
zur „Eisenbahn** JW. 14.

Supplement commercial
au „Chemin de Per44 M. 14.

4. 5. October 1877. v. 4.

Publicationen
Schweizerischer Eisenbahnverwait ungen

über

neu erstellte Tarife und TarifVeränderungen
im September 1877

Gütertarife für den internen und directen schweizerischen
Verkehr.

Neu erstellte Tarife und Nachträge.
Xoiiiosfhull n.

Mit Eröffnung der Linie Bülach-Niederglatt-Wettingen-Baden,
deren Zeitpunkt besonders bekannt gegeben wird, treten für
den internen Güterverkehr der Nordostbahn ein
neuer Tarif nebst /. Nachtrag, sowie ein hiezu gehöriger
Distanzenzeiger in Kraft. Beide sind vom 15.
September an auf den Stationen zur Einsieht aufgelegt, und
können durch Vermittlung der Güterexpeditionen käuflich
bezogen werden, der Distanzenzéiger zu 80 Cts., der Tarif
mit Nachtrag zu 2 Fr. (N.O.B. 14./IX 77.)

Mit der auf den 1. October in Aussicht genommenen Betriebs¬
eröffnung der Linie Niederglatt.-Wettingen-Baden
tritt für den Güterverkehr der Stationen Effretikon, lllnau,
Fehraltorf, Pfäffikon (Zürich), Kempten, Wetzikon und Hin-
weil unter sich und mit der Nordostbahn ein neuer
Tarif in Kraft.

Dieser Tarif kann durch Vermittlung unserer
Güterexpeditionen zu 70 Cts. bezogen werden.

(N.O.B. 24./IX 77.)
Die Stationen Enge und Rüschlikon werden vom 1. Octo¬

ber an in die Zahl unserer Güterstationen eingereiht,
und es können daher von genanntem Tage an Güter in Eil-
und gewöhnlicher Fracht dahin zur Aufgabe, beziehungsweise

von dort zur Versendung gelangen. Ausgenommen
bleiben wegen der beschränkten localen Verhältnisse für
Enge die Wagenladungs-Olassen D und E (Waaren-Classi-
fication vom 1. Juni 1872). (N.O.B. 25./IX 77.)

In Folge der Eröffnung5 der Linie Nieder g latt-Wettin-
gen-Baden und mit Rücksicht auf den mit diesem
Zeitpunkte ins Leben* tretenden neuen internen Gütertarif der
Nordostbahn werden demnächst für den Güterverkehr zwischen
der Station Basel (Centralbahnhof), ferner den badischen
Stationen Basel und Waldshut einerseits, den Stationen
der Nordostbahn, der Vereinigten Schweizerbahnen, der
Tössthalbahn und beziehungsweise der Nationalbahn anderseits

neue Frachtsätze in's Leben treten, wodurch die
bisherigen Taxen der bezüglichen Tarife vom 1. September,
beziehungsweise 13. September 1871 aufgehoben und ersetzt
werden.

Die die neuen Taxen enthaltenden
Tarifnachträge werden binnen kürzester Frist zur Veröffentlichung

gelangen. (N.O.B. 17./IX 77.)

\ationalhali n.
Mit heute treten für den Vorkehr Aarau-Zofingen und

Zofingen-Suhr ermässigte Gütertaxen nach Maasgabe
eines bei unsern Güterexpeditionen in Aarau, Suhr und
Zofingen zu beziehenden /. Nachtrages zu unserm internen
Gütertarif in Kraft. (S.N.B. 6./IX 77.)

Gleichstellung mit den Tarifen der Centralbahnlinie Aarau-Zofingen.
Tössthalbahn.

Mit dem 15. September nächsthin treten für die Beförderung
von Personen, Gepäck und Gütern zwischen sämmtlichen
Stationen der Tössthalbahn und den Vereinigten
Schweizerbahnen neue Tarife in Kraft. Exemplare
des Gütertarifs à 50 Cts. können auf unsern Stationen so
wie auf dem Betriebsbureaux bezogen werden.

(T.T.B. l./IX 77.)
II in men thaïha h lt.

Für den directen Güterverkehr zwischen den Stationen der
Emmenthalbahn einerseits und denjenigen der
Schweizerischen Centralbahn, der Jura- Bern -

Luzern-Bahn, der Brünigbahn, der West¬

schweizerischen Bahnen und der Ligne du
Simplon anderseits tritt mit 1. October 1877- ein neuer

¦ Tarif in Kraft.
Mit diesem Tarif treten die bisher bestandenen Trang-

porttaxen des gleichnamigen Tarifs vom 15. October 1875,
mit Ausnahme derjenigen nach den Stationen der Bera-
Luzern-Bahn, ausser Kraft. (E.B. 15./IX 77.)

Centralbahn.
Für den directen Güterverkehr zwischen den Stationen der

Centralbahn einerseits und denjenigen der Suisse-
Occidentale, Bulle-Romont und Simplon-
b a h n anderseits tritt mit den 20. October 1877 ein neuer
Tarif mit theilweise ermässigten Frachtsätzen in Kraft und
werden durch diesen Tarif die bisher bestandenen
Transporttaxen der betreffenden allgemeinen Tarife aufgehoben
und ersetzt. (S.C.B. 24./IX 77.)

Wir bringen E. E. Handelsstand zur Kenntniss, dass der Tarif
Nr. 2 für den Transport von metallurgischen Producten aus
Holland und Belgien von Basel transit nach Genf
loco und transit, d. d. 15. October 1870, nunmehr auch
für Sendungen ab Etsass-Lothringischen Eisenwerken westlich
von Strassburg und Zabern Anwendung findet.

(S.C.B. 26./IX 77.)
Mit der vollständigen Eröffnung der Nationalbahnlinie Winter-

thur-Baden treten folgende Tarifnachträge in Kraft :

XVIII. Nachtrag zum Gütertarif Ostschweiz, Cen-
tral- und Westschweiz, d. d. 1. Juni 1872,
enthaltend neue Frachtsätze für den Verkehr zwischen Constanz-
Nordostbahn und den Centralbahmstationen Zofingen bis
Nottwyl.

IV. Nachtrag zum Gütertarif der A argauischen-
Südbahn-Ostschweiz d. d. 1. Juli 1874, enthaltend,
neue frachtsätze für den Verkehr mit Constanz N.O.B.

III. Nachtrag zum Gütertarif der Station Brem-
garten mit den übrigen schweizerischen Sta-.
Honen d. d. 1. September 1876, enthaltend neue Frachtsätze

für den Verkehr mit Constanz N.O.B.
Diese Tarifnachträge können auf den Verbandstationen

eingesehen und bezogen werden. (S.C.B. 3./EX 77.)
Mit dem 5. dieses Monats tritt für den internen Güterverkehr

zwischen der Station Aarau einerseits und den Stationen
Zofingen bis und mit Luzern anderseits unter
Aufhebung der bisherigen Transporttaxen vom 1. Januar 1877
ein neuer Tarif mit ermässigten Frachtsätzen in Kraft.

Die Abfertigung der Güter findet von diesem Tage an auf
Grund der Waarenclassification vom 1. Juni 1872 (Verkehr
Ostschweiz-Ccntralbahn u. s. w.) statt.

Exemplare dieses Tarifs können bei den betreffenden Sta=
tionen bezogen werden. (S.C.B. 3./IX 77.)

Taxregulirung mit der Nationalbahn - Conourrenzlinie Aarau-Suhr-
Zofingen.

Für den Transport von Bausteinen von Basel Centralbahnhof
nach Basel Badischer Bahnhof via Verbindungsbahn, in
Ladungen von je 10,000 Kilogramm pro Wagen, wird die
ermässigte Taxe von Fr. Kl pro Wagenladung auf dem Wege
der Rückerstattung gewährt, insofern der Versender die
Verpflichtung übernimmt, bis zur Vollendung der neuen
Rheinbrücke mindestens 300 Wagenladungen zu befördern.

(S.C.B. 20./IX 77.)
1trestschwei»erische Bahnen.

Mit dem 10. September nächsthin wird die Station Galmitz dem
regelmässigen Güterverkehr zwischen Galmitz einerseits
und den Stationen der Westschweizer. Bahnen, B ull e-R o-
mont- und Simplon bahn anderseits übergeben und
kann der bezügliche Tarif bei den Stationen der obgenannten
Bahnen bezogen werden. (S.O. 27./VIII 77.)

Galmitz ist die erste Station det,^4gue longitudrn,a^(.£wisehen Aar-
b'erg und Murten.

He in-Kuxe in-Ha It n.
Die Tarife der Linie Bern-Langnau-Luzern werden durch Be-

schluss des Regierungsrathes, und Art. 21 der Concession,
unter Vorbehalt der Genehmigung den Bundesrates, auf 1.
Januar 1878 eine Erhöhung der Taxen bis auf 20°/o
erleiden. Der Entwurf der neuen Tarife ist vom 31. October
an bei den Stationen aufgelegt. Es werden demnach auf-
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gehoben und durch neue resp. abgeänderte Tarife ersetzt
werden :

A. Interner Verkehr.
1. Die internen Personen- und~Gütertarife vom 11. August 1875

sammt den bisherigen Nachträgen und Tarifen im Verkehr
mit den Stationen der Jura-Bern-Luzern-Bahn.

2. Die Specialtarife :

Nr. 5 für Milchtransporte im Abonnement vom 1. Januar
1877.

„ 7 für .Getreide, Mehl und Mühlenfabricate vom 1. Mai
1875.

„ 11 für den Transport ' von Baumaterialien vom 10.

August 1875.

B 12 für den Transport von Bauholz u. s. w. vom 1.

November 1876.
B. Directer Verkehr mit andern Bahnen.

3. Die directen Personen- und Gütertarife mit den Stationen
der westschweizerischen Bahnen vom lt. Aug. 1875 sammt
weitern Nachträgen, und die Tarife mit der P. L. M.

4. Die directen Personen- und Gütertarife mit den Stationen
Schweiz. Centralbahn und Bödelibahn, sammt Nachträgen
vom 15. September 1875.

5. Die directen Tarife mit Stationen der Schweiz Nordostbahn,
namentlich Getreidespecialtarif Nr. 5. Specialtarif nach und
von Romanshorn u. s. w.

6. Die Steinkohlentarife ab Basel.
Ueberdiess ändern sich die sämmtlichen mit 1. Jan. 1877

in Folge des metr. Systems publiciiten Tarife: für
Krankentransport, Gesellschaften und Schulen, Personenwagen-Miethe,
Transport lebender Thiere, Fahrzeuge, und Specialtarife für
den Transport von Bier und Consumtibilien.

Reg.-Ralh des ('anions Bern, 27./IX 77.

II.
Gütertarife für den directen schweizerischen Verkehr

mit dem Auslande.
Neu erstellte Tarife etc.

Seittveix.-Oestr.-Ungar. I'ericehr.
Mit Gültigkeit vom 1. October an tritt ein XXI. Nachlrttq zum

Schweiz.-Österreich.-ungarischen Gütertarif vom 1. Jan. 1873
in Kraft. Derselbe enthält, neue, ermässigte Getreidefracht-
sätze :

1. Im Verkehr zwischen Stationen der Kaiserin-Elisabnthbahn
und der Schweiz.

2. Im Verkehr zwischen Wien und Kaiser-Ebersdorf einer- und
Basel anderseits.

Exemplare dieses Tarifnachtrags können bei den bezüglichen
Verbandstationen unentgeltlich bezogen werden.

(N.O.B. 13./IX 77)
Mit 10. October 1877 tritt ein Specialtarif für Wein in Fässern

in Ladungen von mindestens 5000 Kilogr. pro Wagen
oder dafür zahlend, von Stationen der österreichischen
und ungarischen Staatsbahnen nach Romanshorn

in Kraft.
Exemplare dieses Tarifes (22. Nachtrag zum Schweiz.-

osterr.-ungarischen Gütertarif vom 1. Jan. 1873) können bei
unsern grössern Stationen unentgeltlich bezogen werden.

(N.O.B. 17./IX 77.)
Dieser Specialtarif soll den Versuch unterstützen, den Import

ungarischen Weines in die Sohweiz zu lieben. Derselbe kann mit
Rücksicht auf die Philoxera-Calamität im Westen von Bedeutung werden.
Wir wünschen daher den verdankenswerthen Bemühungen der betheiligten

Bahnen besten Erfolg und notiren hier einige der fraglichen Taxen :

(in Wagenladungen von 5000 kilogr.) nach Roman s h o r n :

von Budapest 610 Cts. pro 100 kilogr.
„ Wersohetz 798 „ „ „ „
„ Weisskirchen 815 „ „ „ r

H'U rttenihergiscli-Sehweixeriseher Ctiiterverkehr.
Mit dem 1. October nächsthin tritt ein IV. Nachtrag zum

Württembergisch-Schweizerischen Güter -

tarif vom 1. Oct. 1873, neue directe Getreidefrachtsätze
ab Ulm und Söflingen enthaltend, in Kraft,

welcher bei den Verbandstationen gratis bezogen werden
kann. (V.S.B. 25./IX 77.)

Diese Tarifergänzung betrifft einzig Stationen der A'ereinigten
Sehweizerbahnen.

HaäisehSchiveixe riseher (fitterverkehr.
Zu den Gütertarifen Mannheim und Ludwigshafen-

Winterthur, Tössthalbahn und Vereinigte
Schweizerbahnen vom 1. April, beziehungsweise 1.
Juni 1876, tritt mit 10. October 1877 ein Classifications-
änderungen enthaltender /. Nachtrag in Kraft, der bei unserm
Tarifbureau gratis bezogen werden kann.

(S.N.B. 20./IX 77.)

Haitisch- und, Pj'älalsehSchtreix. Güterverkehr.
Mit Wirkung vom 1. September ankommen für M al z t r a n s-

porte ab Ludwigshafen und Mannheim nach der
Ostschweiz, auch wenn solche in bedeckt
gebauten Wagen befördert werden, gleichwohl die Taxen
im Tarif vom 15. October 1875 für offene Wagen ohne
Zuschlag für Deckenmiethe zur Anwendung.

(N.O.B. 15./IX 77.)
Seh we ixe liseh- Rlsitss- l.oth ringischer tfiilerverkehr.

Für die Beförderung Yon Alaun ab Kaiserslautern in
der bayerischen Rheinpfalz nach Zürich und Glarus treten
mit 15. September directe Ausnahmstaxen in Kraft. ' Ueber
dieselben geben die Güterexpeditionen unserer genannten
Stationen Aufschluss. (N.O.B. 14./IX 77.)

Mit Wirkung vom 20. September an werden die Taxen für
Luxemburg und Bettingen-Grenze im Tarif für
den pfälzisch - elsass - lothringisch -luxemburg. - schweizerischen
Güterverkehr vom 15. August 1875 um .folgende Beträge
ermässigt :

pro 100 Kilogramm:
Eilgut um 05 Cts., Stückgut um 03 Cts.

pro 1000 Kilogramm:
A1 um 17 Cts., A- und B' um 13 Cts., B2 und

Ausnahmstarif I um 10 Cts., Specialtarif und Ausnahmstarif

II um 07 Cts. (N.O.B. 15./IX 77
Diese Taxreduotionen werden mit der Verminderung des'Curaw'erthes

der Reichsmark im Zusammenhange stehen.
Die deutsch - schweizerischen Grenzstationen erheben die Fracht

in Frankenwährung zum Curse von 123 Cts. per Mark.
Hnssiseh-Schiieix. I'erkehr.

Mit 1. October tritt ein V. Nachtrag zum russisch-schweizerisch¬
französischen Gütertarif vom 1. Januar 1876 in Kraft.
Derselbe enthält unter anderm Taxen nach Podwolocziska-
und B r o d y transit und kann bei unsern Güterexpeditionen
Romanshorn, Winterthur, Zürich und Basel bezogen werden.

(N.O.B. 8./IX 77.)
Podwolocziska und Brody sind die russischen Grenz- und Ueber-

gangsstationen. Als schweizer. Verbandstationen stehen im Tarif 4und
können Gütersendungen direct nach Russland übernehmen:

Romanshorn, Winterthur, Zürich, Basel, Verrières (PontaVlier) und
Genf; sodann für den Transitverkehr aus Frankreich nach Russland :
Altmünsterol und Avricourt (Grenze).

Russischerseit8 beschrankt sich der Verkehrsverband auf das südliche
und mittlere Gebiet- Entfernteste Stationen: Kursk, Brest, Klisabethgrad
und Odessa.

ilalienisch-Mchweix.Siidhadischer Verkehr.
Zufolge Mittheilung der Generaldirection der Bayerischen Staats-

bahn wird der Specialtarif für Baumwolle aus
italienischen Häfen nach dem Bodensee und Basel
vom 15. November 1875 nur noch für Ladungen von
mindestens 7500 Kilogramm pro Wagen angewendet werdeu.
Dieselbe Aenderung tritt in Folge dessen auch für den
zugehörigen Uebernahmetarif vom 20. September 1876 ein.

(N.O.B. 24./IX 77).

III.
Special- und Steinkohlentarife.

Xeu erstellte Tarife etc.
iSlordostbalin.
Steinkohlen.

Die Gültigkeitsdauer des directen Tarifs für den Transport von
R u h r k o h 1 e n ab Rheinischen Stationeu nach der Schweiz
vom 15. August 1875 mit seinen Nachträgen, ferner des
Ausnahmetarifes für den Transport von Ruhrkohlen ab
Rheinischen Stationen nach Romanshorn und Winterthur
vom 15. Januar 1876 mit Nachtrag, endlich des Ausnahmetarifs

für die Beförderung von Steinkohlen etc. ab Stationen
der Köln-Mindener-Bahn nach Winterthur via Schaffhausen
vom 15. August 1876, wird zufolge Mittheilung der betheiligten

deutschen Bahnen bis Ende des Jahres 1877
verlängert. (N.O.B. 24./IX 77.)

Mit einer früheren Publication war die Aufhebung und Erneuerung
sämmtlicher Kohlentarife aus dem Ruhrbecken auf Ende September
angesetzt. Wir vernehmen, dass in kurzer Zeit (man sagte schon im October)

für den ganzen Saarkohlen verkehr neue Tarife
erscheinen werden, welche Ermässigungen bringen sollen. Die
Ruhrkohlentaxen sollen dagegen erhöht werden und werden hiemit die
Ruhrkohlen für den Schweiz. Markt ungünstiger gestellt. — Yedremo

JVationalbahn.
Für Kohlensendungen von Dahlhausen (Station der Bergisch-

Märkischen Bahn) nach Winterthur ist mit 20. d. Mts.
via Siegen-Giessen-Heidelberg-Singen-Ezwylen ein Ausnahms-
frachtsalx von Fr. 223. 05 pro 10,000 Kilogramm in Kraft
getreten. (S.N.B. 21./IX 77.)

Die gleiche Taxe besteht auch über Singen-Schaffhause».
Druck und Verlag von Orell Füssli & Co. in Zürich
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